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Besuchzeiten der Vsrbandsoämsindsverwaltuno Kirchheimbolanden. Neue Allee 2:

8.00 Uhr bis 12.00Uhr und 14.00 Uhrbis'16.00 Uhr
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vg@kirchheimbolanden.de
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Ve rba n ds ge mei n deve rwa ltu n g
67 292 Ki rch heim bolanden

Az:11111 410 77t05tAH

BEKANNTMACHUNG

über eine Nachrückerin im Gemeinderat Bennhausen

Auf der Grundlage des Ergebnisses der Kommunalwahlen vom 9. Juni 2024 rückt
folgende Person in den Gemeinderat Bennhausen nach:

Die Nachrückerin wurde hiervon unterrichtet, hat das Mandat angenommen und
wird in der nächsten Sitzung zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Dienstobliegenheiten
verpflichtet.

K mbolanden, 15.09.2025
Ve sgemeindevenrualtung

ah
sterin

Bennhausen Nicole Leis für Kathrin Sutter
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BEKANNTMACHUNG

Die 4. Sitzung des Ausschusses für Brandschutz u. techn. Hilfe der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden zu r Vorberatu ng der nächsten Verbandsgemeinderatssitzu ng in der
Wahlzeit 202412029 findet am

Donnerstag, 25. September 2025, 18:00 Uhr

im Besprechungsraum des Feuenruehrgerätehauses, Edenbornerstr. 28, in
Kirchheimbolanden statt.

Tagesordnung:

Nr. Tagesordnungspunkt

1

2

3

4

Öffentlicher Teil

Bericht Jahreseinsätze 2025 der Feuerwehr

Sachstand Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge (MLF, KdoW, UTV)

Anderung der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für
Hilfe- und Dienstleistungen der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Verschiedenes

Nicht öffentlicher Teil
Sachstand5

(Röss)
Erster Beigeordneter
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Bennhausen für das Jahr 2025
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Bennhausen für
das Jahr 2025

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit-plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 18.09.2025 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindevenrualtung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem
stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
h ttps : //www. k i rc h h e i m b o I ad n e n. de/de/ b e n n h a u s e n - rath a u s-f i n a n z e n /
h a u sha ltssatz u n ge n-u n d-h aus h a lts p I ae n e- be n n h a u se n. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Bennhausen haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
22.09.2025 bis 06.10.2025) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nachtragshaushaltsplan und sei-
nen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsge-
meindeveruraltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirch-
heimbolanden, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen.
Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtrags-
haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 1 8.09.2025
Verband sgemei ndevenrua ltu ng

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Kriegsfeld für das Jahr 2025
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Kriegsfeld für
das Jahr 2025

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit-plan

Nr. I für 2025 und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Haus-
haltsplan und seinen Anlagen wurde am 18.09.2025 dem Gemeinderat zugeleitet,

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 liegt mit
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Ötfnungs-
zeiten bei der Verbandsgemeindevenrualtung (Rathaus, Neue Allee 2,67292
Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaushalts-
satzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem ste-
hen die Nachtragshaushaltssatzung Nr, 1 für das Jahr 2025 mit dem Haus-
haltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
h tto s : //www. ki rc h h e i m b o I a n de n. d e/de/ b o I a n d e n - rath a u s-f i n a n ze n/
h a u s h a ltss atz u n g e n- u n d- h a u s h a I ts p I a e n e- k ri egsfe I d. h tm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Kriegsfeld haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
22.09.2025 bis 06,10.2025) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan und seinen Anla-
gen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeinde-
verwaltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbo-
landen, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der
Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushalts-
satzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentli-
cher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirch heimbolanden, I 8.09.2025
Verba n d sg eme i n deve rwa ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Rittersheim für das Jahr 2025
und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Rittersheim für
das Jahr 2025

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 18.09.2025 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindevenryaltung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem
stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
https ://www. k i rc h h e i m bol ad ne n. de/de/ ritte rsh e i m- rath au s-f i n a n ze nl
h aus h altssatz u n ge n - u n d- h a us h alts pl ae ne- ritte rs h e i m. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Rittersheim haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
22.09.2025 bis 06.10.2025) bei der Verbandsgemeindevenryaltung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nachtragshaushaltsplan und sei-
nen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsge-
meindeverwaltung oder an die Ortsbürgermeisterin, Neue Allee 2,67292 Kirch-
heimbolanden, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen.
Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtrags-
haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 1 8.09.2025
Verbandsgemei ndevenrua ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Stetten für das Jahr 2025 und
die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Stetten für das
Jahr 2025

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 18.09.2025 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem
stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
https ://www. ki rc h h ei m bo I ad n en. de/delstette n-rath a u s-fi n a n ze n/
h a u s h a I tss atz u n q e n - u n d- h a u s h a I ts p I ae n e-stette n. h tm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Stetten haben die Mög-
lichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom 22.09.2025
bis 06.10.2025) bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292
Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung
Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen,
einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindevenrual-
tung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden,
oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Ortsgemein-
derat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtragshaushaltssat-
zung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher
Sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 1 8.09.2025
Ve rba n d sgeme i n d eve nrua ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das
Jahr 2025 und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Verbandsgemeinde Kirch-
heimbolanden für das Jahr 2025

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
Nr. 1 und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan wurde am 18.09.2025 dem Verbandsgemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der
Verbandsgemeindevenrualtung (Rathaus, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbo-
landen, Zimmer 115), bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaushalts-
satzung durch den Verbandsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem
stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan im lnternet unter
https : //www. k i rc h h e i m bo I a n de n. d e/de/v q- k i rc h h e i m b o I a n d e n - rath a u s-
f i n a n ze n / h a u s h a I tss atz u n o e n - u n d- h a u s h alts p I ae n e-ve rb a n dsg e m e i n de-
ki rc h h ei m bo I a n den. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
26.09.2025 bis 06.10.2025) bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssat-
zung Nr. 1 für das Jahr 2025 mit dem Nachtragshaushaltsplan, einzureichen. Die
Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindevenrvaltung oder an den
Bürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden, oder elektronisch an
vg@kirchheimbolanden.de einzureichen. Der Verbandsgemeinderat wird recht-
zeitig vor seinem Beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung über die inner-
halb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und
entscheiden.

Kirch heimbolanden, 1 8.09 .2025

Verbandsgemeindeverwaltu ng

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Jahresabschluss 2022 der Ortsgemeinde Orbis

Der Ortsgemeinderat Orbis hat in seiner Sitzung am 11 .09.2025 folgenden Beschluss
gefasst, der hiermit gem. S 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom
31 .01 .1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gelten Fassung bekannt gemacht wird:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wird wie folgt festgestellt und genehmigt

Erträge
Aufwendungen

840.832,16 €
773.417,55 €

J a h re se rg e b n i s ( J a h res ü b e rs c h u ss/Jah+esfehlbetrag) 67.414,61€

Bilanzsumme Aktiva / Passiva 3.841 .974,42€

Dem Ortsbürgermeister und Bürgermeister der Verbandsgemeinde sowie den Beige-
ordneten, soweit diese einen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister (Orts-
bürgermeister) vertreten haben, wird Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2022 mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von 22.09.2025 bis
06.10.2025 während der Dienstzeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden (Rathaus, Zimmer 116) öffentlich aus,

Kirch heimbolanden, 1 8.09.2025
Ve rba n d sg eme i n deve nrua ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Verbandsgemei ndeverwaltu n g
67 292 Ki rch heim bolanden

Az: 11111 410 01l14lAH

BEKANNTMACHUNG

über eine Nachrückerin im Gemeinderat Orbis

Auf der Grundlage des Ergebnisses der Kommunalwahlen vom 9. Juni 2024 rückt
folgende Person in den Gemeinderat Orbis nach:

Die Nachrückerin wurde hiervon unterrichtet, hat das Mandat angenommen und
wird in der nächsten Sitzung zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Dienstobliegenheiten
verpflichtet.

Kirchhe bolanden, 19.09.2025
Verba gemeindeverwaltung

B

Orbis Daniela Thauer für Andreas Schollenberg
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Steuerzah ler a ufgepasst:
Für alle Steuerzahlungen in Rheinland-Pfalz muss als Empfänger
,,Finanzamt ldar-Oberstein'n angegeben werden

Ab 5. Oktober 2Q25 prüfen Banken bei Überweisungen innerhalb der EU, ob IBAN und

Empfängername übereinstimmen (sogenannte Verification of Payee, VoP). Für alle

Steuerzahlungen in Rheinland-Pfalz muss daher als Empfänger,,Finanzamt ldar-Oberstein"

angegeben werden - sonst drohen Verzögerungen.

Ziel ist es, Fehl- und Betrugsüberuveisungen zu vermeiden.

Wichtig für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Rheinland-Pfalz:
Alle Zahlungen - egal an welches Finanzamt - gehen an die zentrale Landesfinanzkasse

beim Finanzamt ldar-Oberstein,

Bitte geben Sie deshalb bei Empfänger/Kontoinhaber immer exakt

,,Finanzamt ldar-Oberstein" an.

Die Bankverbindung lautet: Bundesbank Koblenz

IBAN: DE04 5700 0000 0057 0015 17

Nur so wird lhre Zahlung reibungslos ausgeführt.

Lastsch riftverfahren noch ei nfacher:
Nutzen Sie das SEPA-Lastschriftverfahren - so werden fällige Beträge automatisch und

fristgerecht eingezogen, ohne dass Sie Übenrueisungen manuell ausfülten müssen. So

vermeiden Sie Rückfragen, verspätete Zahlungen und unnötige Mahnungen.

Die Form ula re fi nden Sie auf https ://lfst. rlp. de/information/vordrucke

Hrsg.: Landesamt für Steuern, Verantw.: Wiebke Girolstein, (0261) 4932 - 36726,
Pressestelle@lfst.fin-rlp.de

Die lnfo-Hotline lhres Finanzamtes: 0261 - 20 179 279


